
 

Beschlussvorlage 

 
- öffentlich - 

 
Drucksache Nr. 064/FB2/2017 

 

 
Beratungsfolge Termin Behandlung 

Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg 03.07.2017 öffentlich 

 

 

 

Einreicher: Oberbürgermeister, Herr Scheler 

Betreff: Satzung zur Festlegung der Schulbezirke für die Grundschulen 

der Großen Kreisstadt Eilenburg 

 

 
Beschlussvorschlag: 

 

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg beschließt die Satzung zur Festlegung 

der Schulbezirke für die Grundschulen der Großen Kreisstadt Eilenburg gemäß 

Anlage. 

 

 

 

 

 

 

 

Scheler 

Oberbürgermeister
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Problembeschreibung/Begründung: 

 

Im Jahr 2016 wurde der gemeinsame Schulbezirk beschlossen mit dem Ziel, eine relativ 

ausgewogene Schulgröße, kleinere Klassengrößen zu erreichen und jedem Kind einen 

Hortplatz zur Verfügung zu stellen. 

 

Im Ergebnis der Verfahren zur Klassenbildung für das Schuljahr 2017/2018 ist zu 

erkennen, dass das wesentliche Ziel – kleinere Klassengrößen – nicht erreicht werden 

wird. Die Sächsische Bildungsagentur nutzte diese Entscheidung, an den 3 Eilenburger 

Grundschulen nur 5 statt der bisher 6 Eingangsklassen zu bilden. Auf Grund des 

gemeinsamen Schulbezirkes wurde eine solche Entscheidung möglich.  

Die Bildung der 5 Eingangsklassen führte dazu, dass für mehrere Schüler die 

Wunschschule nicht bewilligt wurde und 5 Klassen mit einer großen Klassenstärke 

entstanden sind. 

 

Im nächsten Jahr werden voraussichtlich 138 Schüler inklusive der Rücksteller aus 

diesem Jahr (Stand Mai 2017) eingeschult. Es steht zu vermuten, dass diese 

Schülerzahl im gemeinsamen Schulbezirk wiederum zur Bildung von nur 5 

Eingangsklassen führt, da nicht davon auszugehen ist, dass sich der akute 

Lehrermangel im Jahr 2018 anders darstellt. 

 

Deshalb schlägt die Verwaltung vor, wieder 3 Schulbezirke an Hand beiliegender 

Satzung zu bilden. Dies liegt gemäß § 25 Sächsisches Schulgesetz in der Hoheit des 

Schulträgers und somit der Stadt Eilenburg. 

Somit würden sich im Schuljahr 2018/19 für die Grundschule Berg 42, für die 

Grundschule „Dr. Belian“ 53 und für die Grundschule Eilenburg-Ost 43 Erstklässler 

ergeben. 

 

Entsprechend der gegenwärtigen und voraussichtlichen Schülerzahlen können alle 

3 Eilenburger Grundschulen als zweizügige Schulen, so wie es auch der Schulnetzplan 

des Landkreises Nordsachsen aussagt, geführt werden. Aus diesem Grund wird die 

Einrichtung von 3 Einzelschulbezirken empfohlen. Der Vorschlag wurde am 15.06.2017 

mit den drei Leiterinnen der Eilenburger Grundschulen beraten und von ihnen 

befürwortet. 

 

Jedoch soll die Zuordnung der Straßen jährlich mit den voraussichtlichen Einschülern 

abgeglichen werden, um gegebenenfalls einer möglichen ungünstigen Klassenbildung 

(zu wenig oder zu klein) entgegenzuwirken. 

 

 

finanzielle Auswirkungen ja  nein  

  

 

 

Gremium Abstimmungsergebnis 

Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg  

 

 

 

 

 

 



Anlage zu DS Nr. 064/FB2/2017 

 

 
Satzung zur Festlegung der Schulbezirke für die Grundschulen der 

Großen Kreisstadt Eilenburg  
 

 

 

Auf der Grundlage von § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 

(SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.03.2014 (SächsGVBl. 

S. 146), zuletzt geändert durch Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 13.12.2016 

(SächsGVBl. S. 652), in Verbindung mit § 25 Schulgesetz für den Freistaat Sachsen in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 16.07.2004 (SächsGVBl. S. 298), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26.04.2017 (SächsGVBl. S. 242) hat der 

Stadtrat in seiner Sitzung am 03.07.2017 die folgende Satzung beschlossen: 

 

 

 

§ 1 Einzelschulbezirke 

 

Für das Gebiet der Stadt Eilenburg werden drei Einzelschulbezirke für Grundschulen 

festgelegt. 

 

 

 

§ 2 Schulbezirke 

 

Es werden folgende Schulbezirke gebildet: 

Schulbezirk 1 – Grundschule Berg, 

Schulbezirk 2 – Dr.-Belian-Grundschule, 

Schulbezirk 3 – Grundschule Eilenburg-Ost. 

 

 

 

§ 3 Zuordnung der Grundstücke zu den Schulbezirken 

 

Die Zuordnung der Straßen erfolgt folgendermaßen: 

Schulbezirk 1 umfasst alle nicht anderen Schulbezirken zugeordneten Grundstücke. 

Schulbezirk 2 umfasst alle Grundstücke die zwischen dem östlichen Ufer des Mühlgrabens 

beziehungsweise dessen östlichem Arm und dem westlichen Ufer der Mulde liegen. 

Schulbezirk 3 umfasst alle Grundstücke östlich der Mulde. 

 

 

 

§ 4 Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig 

tritt die Satzung zur Festlegung eines gemeinsamen Schulbezirkes für die Grundschulen 

der Großen Kreisstadt Eilenburg ab 01.08.2016, beschlossen am 07.03.2016, außer 

Kraft. 
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